Wohnungsdurchsuchung     (Stand: 01.11.98/M9)


Im Laufe der zunehmenden Repressionsmaßnahmen gegen nationalgesinnte Bürger unseres Landes ist es üblich geworden, auch bei Bagatelldelikten gleich eine Wohnungsdurchsuchung durchzuführen. Im folgenden werden die wesentlichen Regeln einer Durchsuchung aufgezeigt:


a. [§ 102 StPO] Eine Durchsuchung ist zum Zwecke der Ergreifung als auch zur Auffindung von Beweismaterial möglich.


b. [§ 104 StPO] Von April bis September ist diese von vier Uhr morgens bis neun Uhr abends, von Oktober bis März von lediglich sechs Uhr morgens bis neun Uhr abends gestattet; Ausnahmen: Verfolgung auf frischer Tat, Gefahr im Verzug, Ergreifung eines entwichenen Gefangenen.


c. [§ 105 StPO] Die Durchsuchung muß vom Richter angeordnet werden, bei "Gefahr im Verzug" wird darauf verzichtet. Findet eine Durchsuchung ohne Richter oder Staatsanwalt statt, "so sind, wenn möglich, ein Gemeindebeamter oder zwei Mitglieder der Gemeinde ... zuzuziehen."


d. [§ 106 StPO] Der Inhaber der Wohnung darf der Durchsuchung beiwohnen. "Ist er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachsener Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar zuzuziehen."


e. [§ 107 StPO] Der von der Durchsuchung Betroffene muß nach deren Beendigung eine schriftliche Mitteilung erhalten, die den Grund der Durchsuchung (§§ 102, 103), sowie im Falle des §102 die Straftat bezeichnen muß. Auf Verlangen ist ihm ein Verzeichnis der in Verwahrung oder Beschlag genommenen Gegenstände, falls aber nichts Verdächtiges gefunden wird, eine Bescheinigung hierüber zu geben.


f. [§ 109 StPO] Die in Verwahrung oder Beschlag genommenen Gegenstände sind genau zu verzeichnen (d.h. eine Deko-Handgranate ist keine Handgranate, eine Luftpistole ist keine Pistole...) und zur Verhütung von Verwechslungen kenntlich zu machen.


g. [§ 110 StPO] Die Durchsicht von Papieren steht der Staatsanwaltschaft zu, nicht also irgendeinem Polizisten, der herumwühlt (lediglich bei Genehmigung durch den Inhaber, diese ist aber natürlich grundsätzlich zu verweigern). "Andernfalls haben sie die Papiere, deren Durchsicht sie für geboten erachten, in einem Umschlag, der in Gegenwart des Inhabers mit dem Amtssiegel zu verschließen ist, an die Staatsanwaltschaft abzuliefern." Bei späterer Durchsicht ist der Inhaber, "wenn möglich", zur Teilnahme aufzufordern.  Als Papiere in diesem Sinne gelten natürlich auch Ton-, Bild und Datenträger.





Nach der neuesten Rechtsprechung des BVerfG ist die nachträgliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Wohnungsdurchsuchung erleichtert worden (BVerfG NJW 1997, 2163 und NJW 1997, 2165).





Zusammenfassung:


1. Es findet kaum eine Durchsuchung statt, bei der nicht gegen eine oder mehrere dieser Bestimmungen verstoßen wird. Verstöße sind direkt während der Durchsuchung gegenüber den durchführenden Beamten zu rügen, helfen diese nicht ab, so muß Beschwerde (-->Dienstauf-sichtsbeschwerde) eingelegt oder Strafantrag gestellt werden, außerdem kann (nachträglich) der Klageweg beschritten werden.


2. In aller Regel werden bei Durchsuchungen Gegenstände sichergestellt (wenn der Inhaber zustimmt) bzw. beschlagnahmt (wenn der Inhaber die Zustimmung zur Sicherstellung verweigert, was man natürlich tut.


3. Das Verzeichnis der beschlagnahmten Gegenstände muß nur auf Verlangen ausgehändigt werden, dies also nicht versäumen.


4. Auf Zeugen gem. §105 StPO sollte man nicht verzichten, da manche Beamte glauben, sie hätten bei solchen Anlässen Narrenfreiheit !
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Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











